
Der Bundesfreiwilligendienst ist auf Grundlage des Bundesfreiwilligengesetzes be-
schlossene Sache. Damit wurde die Wehrpflicht und der Zivildienst ausgesetzt. Al-
ternativ können interessierte Menschen einen Bundesfreiwilligendienst absolvie-
ren.  Alle anerkannten ehemaligen Zivildienststellen haben automatisch die Mög-
lichkeit Einsatzstelle zu sein und Plätze für den Bundesfreiwilligendienst anzubie-
ten, so auch das Herz- und Kreislaufzentrum Rotenburg an der Fulda.
Sie möchten einen Bundesfreiwilligendienst absolvieren und wissen nicht
wie Sie das tun sollen?
Wir haben die wichtigsten Informationen für Sie zusammen gestellt. Es gibt zwei
Möglichkeiten, die Sie nutzen können. Erste Möglichkeit: Sprechen Sie uns direkt an.

Kontakt:
Herz-Kreislaufzentrum Rotenburg • Personalabteilung
Heinz Meise Str.100 • 36199 Rotenburg • Telefon:06623885422
oder Sie wenden sich an das Bundesamt für Zivildienst unter www. zivildienst.de
Dort gibt es eine Platzbörse.

Im Herz-Kreislaufzentrum Rotenburg gibt es folgende Einsatzfelder: Bundesfreiwillige
können in der Technischen Abteilung Einblicke und Erfahrungen in deren Aufga-
ben erlangen. Zu den Aufgaben der Technischen Abteilung gehört der hauseigene
Fahrdienst. Vorraussetzung für die Wahrnehmung dieser Aufgaben ist der Besitz
einer gültigen Fahrerlaubnis. Sie stellen mit unserem Kleinbus (8 Plätze) als Fahrer
Transportfahrten im Bereich Rotenburg für das Klientel des HKZ sicher. Dabei pfle-
gen Sie natürlich den Kontakt mit Patienten und deren Angehörigen und unseren
Mitarbeitern.
Im Pflegedienst werden Sie durch erfahrene Pflegekräfte eingewiesen und be-
gleitet. In diesem Bereich haben Sie die Gelegenheit die Arbeit am Patienten ken-
nen zu lernen. Dazu benötigen Sie soziale Kompetenz und Hilfsbereitschaft.

Vorraussetzung für den Bundesfreiwilligendienst:
Die Vollzeitschulpflicht muss erfüllt sein (je nach Bundesland mit 16 Jahren, manch-
mal auch mit 15 Jahren). Eine Altersgrenze nach oben gibt es nicht.

Die wöchentliche Arbeitszeit im Herz-Kreislaufzentrum Rotenburg beträgt 38,5 Stun-
den. Wenn Sie älter als 27 Jahre sind, ist auch ein Teilzeitdienst von 20 Stunden
wöchentlich möglich. Wenn Sie jünger als 18 Jahre sind, gilt für Sie das Jugendarbeits-
schutzgesetz. Das Jugendarbeitsschutzgesetz schreibt vor, dass Arbeit in der Nacht
für Sie nicht statthaft ist, Sie haben längere Pausen und längere Urlaubszeiten.
Die Dauer des BFD beträgt regulär:12 zusammenhängende Monate
Minimum:6 Monate – Maximum 18 Monate – Ausnahmen bis 24 Monate

Nach Ihrem Einsatz stellen wir eine Bescheinigung über die Teilnahme am Bundes-
freiwilligendienst bei uns aus.

Besonderheiten
Wer zwölf Monate einen Bundesfreiwilligendienst leistet hat einen Anspruch auf
Arbeitslosengeld. Studenten aufgepasst: Universitäten und Hochschulen können
unter Umständen entsprechend der Studiengänge die BFD-Zeit als Praktikum an-
rechnen. Das klären Sie bitte mit Ihrer Hochschule.

Taschengeld: Derzeit (Stand 2011) gilt wer sich freiwillig engagiert erhält von uns
ein Taschengeld in Höhe von 330 Euro monatlich. Freie Unterkunft und Verpflegung
wird bzw. entsprechende Geldleistungen werden gewährt. Wenn keine Unterkünfte
verfügbar sind, erfolgt anstelle der Unterkunft, die Gewährung von Fahrtkostener-
satz. Die Sozialversicherungsbeiträge werden während Ihres Einsatzes von uns ge-
tragen (gesetzliche Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversiche-
rung, Rentenversicherungsbeiträge)

Wir freuen uns über Ihre Bewerbungen, die Sie selbstverständlich auch online stel-
len können. – Kontakt: g.mutter@hkz-rotenburg.de


